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Wann muss der Herrscher schweigen? 
Zur Behandlung königlicher Machtsprüche  
in der Preußischen Rechtsreform 

The present paper shall provide an analysis of the discourse regarding Machtsprüche (‘dictums’) in the elaboration 
of the codification of the Prussian private law – the “Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten” – towards 
the end of the 18th century. A Machtspruch consisted of an authoritative decision by the monarch through which he 
could intervene in on-going judicial proceedings in civil law matters either by giving a ruling himself or by in-
structing the court to come to a certain decision. In Prussia the question arose of whether Machtsprüche should be 
forbidden by law. The paper will reflect the positions of King Frederick II., King Frederick William II., high-ranking 
Prussian civil servants, and legal reformists in this discourse. It will show that the discourse concerning this ques-
tion is in a way a continuation of the dichotomy between power on the one hand and law on the other, that was 
typical of Enlightened Absolutism. 

 

I. Einleitung 
Fast scheint es, als habe es im Preußen des 
18. Jahrhunderts für Machtsprüche – also könig-
liche Eingriffe in die Zivilrechtsprechung – eine 
eindeutige Regelung gegeben. Im Jahre 1752 
notierte Friedrich der Große nämlich in seinem 
Politischen Testament: 

„Ich habe mich entschlossen, niemals in den 
Ablauf der Gerichtsverfahren einzugreifen: in 
den Gerichten sollen die Gesetze sprechen und 
der Herrscher hat zu schweigen.“1 

Mag dies zunächst nach einem unbedingten 
Verzicht auf Machtsprüche klingen, so ist im 
Hinblick auf eine solche Sichtweise jedoch eine 
gewisse Zurückhaltung geboten. Bereits die 
Tatsache, dass der Preußenkönig hier verlautba-
ren ließ, sich entschlossen zu haben, deutet eine 
gewisse Freiwilligkeit an, die durchaus Raum 
für Ausnahmefälle ließ. Und tatsächlich war 

                        
1 Friedrich II., Politisches Testament von 1752, 257. 

Friedrichs Regierungszeit keineswegs frei von 
königlichen Interventionen in Gerichtsverfah-
ren. Vor diesem Hintergrund mag es kaum ver-
wundern, dass die Regelung des Verhältnisses 
zwischen Rechtsprechung und königlicher 
Macht in Preußen zu einem echten Politikum 
werden musste, als es Ende des 18. Jahrhunderts 
um die Frage ging, ob und auf welche Weise die 
zu entwerfende Kodifikation – das „Allgemeine 
Landrecht für die Preußischen Staaten“ von 
1794 – Machtsprüche regeln sollte. Mit der vor-
liegenden Untersuchung soll dieser Diskurs 
nachvollzogen und die These belegt werden, 
dass die ursprünglich in der Reform geplante 
Machtspruchregelung keine inhaltliche Neue-
rung gebracht hätte, aber gleichwohl aus der 
Sicht bestimmter politischer Kräfte zu streichen 
war. 

II. Die Preußische Rechtsreform 
Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte es 
in Preußen Ansätze gegeben, eine als untragbar 
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empfundene Rechtszersplitterung durch eine 
umfassende Rechtsreform zu beenden. Zu einer 
nachhaltigen Bemühung um diese Pläne kam es 
jedoch erst in den letzten Regierungsjahren 
Friedrichs des Großen, als dieser den schlesi-
schen Justizminister Johann Heinrich Casimir 
von Carmer zum preußischen Großkanzler er-
nannte.2 Mit Carmer betrat ein Protagonist die 
politische Bühne der preußischen Staaten, der 
aktiv für eine umfassende Reform des Rechts-
wesens eintrat.3 Am 14. April 1780 erging die 
entsprechende königliche Kabinettsorder, die 
Carmer mit der Durchführung einer solchen 
Reform betraute.4 Der neue Großkanzler und 
sein Arbeitsstab – unter ihnen als engster Mitar-
beiter Carl Gottlieb Svarez – erhielten die Auf-
gabe, das bisher geltende Recht zu sammeln, am 
Maßstab des Naturrechts zu messen und den 
preußischen Verhältnissen anzupassen.5 

In Anbetracht der immensen Aufgabe, mit der 
Carmer und sein Arbeitsstab betraut wurden, 
mag es nicht verwundern, dass es immerhin bis 
ins Jahr 1788 dauern sollte, bis der erste umfas-
sende Entwurf der preußischen Kodifikation 
veröffentlicht wurde.6 Auf Grundlage einer Be-
teiligung der Öffentlichkeit wurde dieser Ent-
wurf überarbeitet und mit Patent vom 20. März 
1791 als „Allgemeines Gesetzbuch für die Preu-
ßischen Staaten“7 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Es entsprach der grundsätzlichen Intention sei-
ner Verfasser, alle Verhältnisse, welche vor 
preußischen Gerichten Gegenstand eines Straf-
verfahrens oder eines Rechtsstreits zwischen 
Untertanen werden konnten, rechtlich zu re-
geln.8 Das Allgemeine Gesetzbuch von 1791 
umfasste dementsprechend unter anderem 
                        
2 BARZEN, Entstehung 19. 
3 Vgl. KUHLI, Svarez 126. 
4 Friedrich II., Kabinettsorder vom 14. April 1780, 37–
41; vgl. HUCKO, 200. Geburtstag 1449f. 
5 SCHREIBER, Gesetz 86. 
6 Vgl. BUSSI, Svarez 47. 
7 Im Folgenden: „Allgemeines Gesetzbuch“. 
8 LANCIZOLLE, Königthum 46f. 

Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht, Erb-
recht, Sachenrecht, Ehe- und Familienrecht, Ge-
meinde-, Gewerbe- und Baurecht, Beamtenrecht, 
Lehnsrecht, Kirchenrecht sowie Strafrecht, wäh-
rend das Prozessrecht einer gesonderten Rege-
lung vorbehalten blieb.9 

Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten des Allge-
meinen Gesetzbuchs war der 1. Juni 1792 vorge-
sehen,10 allerdings verordnete der neue König 
Friedrich Wilhelm II., der dem 1786 verstorbe-
nen Friedrich II. auf den Thron gefolgt war,11 vor 
Inkrafttreten der Kodifikation zunächst deren 
Suspension12 und später die Umarbeitung des 
Entwurfs.13 Zu einem der großen Diskussions-
punkte wurde in dieser Phase die Frage, wie in 
der Kodifikation mit sogenannten königlichen 
Machtsprüchen zu verfahren sei. Im Einzelnen 
handelte es sich hierbei um Eingriffe des Monar-
chen in laufende zivilrechtliche Gerichtsverfah-
ren, die entweder durch eine Entscheidung des 
Königs in der Sache selbst erfolgten oder durch 
Anweisung an das jeweilige Gericht vorge-
nommen wurden, eine bestimmte Entscheidung 
zu fällen.14 Die Bezeichnung „Machtspruch“ war 
seit Ende des 17. Jahrhunderts üblich, wobei im 
zeitgenössischen Sprachgebrauch der Begriffs-
teil „Macht“ nicht einen Gewaltakt implizierte, 
sondern lediglich den Ausspruch der höchsten 
Machtinstanz bedeutete.15 Mit § 6 hatten Carmer 
und seine Mitarbeiter eine Regelung in die Ein-
leitung des Allgemeinen Gesetzbuchs eingefügt, 
die nach ihrem Wortlaut Machtsprüche für un-
verbindlich erklärte. Dort heißt es: 

                        
9 KUHLI, Svarez 132ff. 
10 Friedrich Wilhelm II., Publikationspatent vom 
20. 3. 1791, VI. 
11 WOLF, Große Rechtsdenker 447. 
12 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
(Berlin), I. Hauptabteilung, Repositur 84, Abt. XVI, 
Nr. 7, Bd. 88, fol. 10r. 
13 Ebd., fol. 45r–46r. 
14 Vgl. SVAREZ, Kronprinzenvorträge 236. 
15 BORNHAK, Rechtsgeschichte 252. 
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„Machtsprüche, oder solche Verfügungen der 
obern Gewalt, welche in streitigen Fällen, ohne 
rechtliches Erkenntniss, ertheilt worden sind, 
bewirken weder Rechte noch Verbindlichkei-
ten.“ 

Die Bestimmung bezog sich ausdrücklich nur 
auf streitige Fälle, also zivilrechtliche Prozesse.16 
Aus der Formulierung „ohne rechtliches Er-
kenntniss“ ergibt sich, dass § 6 auf solche 
Machtsprüche beschränkt war, die im laufenden 
Verfahren ergingen.17 

Im Zuge der von Friedrich Wilhelm II. angeord-
neten Umarbeitung – der sogenannten Schluss-
revision – rückten einige Bestimmungen der 
Kodifikation in den Mittelpunkt der Diskussion, 
unter ihnen auch § 6. Carmers Arbeitsstab sah 
sich schließlich gezwungen, diese Bestimmung 
zu entfernen, sodass die endgültige Kodifikation 
von 1794 keinerlei Machtspruchregelung ent-
hielt. Auf die Hintergründe dieser Entwicklung 
wird im Folgenden einzugehen sein. Was die 
Kodifikation in ihrer Gesamtheit anbelangt, 
reicht an dieser Stelle ein Hinweis darauf, dass 
sie am 1. Juni 1794 unter dem neuen Titel „All-
gemeines Landrecht für die Preußischen Staa-
ten“ in Kraft trat18 – mithin mehr als 14 Jahre, 
nachdem die Reformarbeiten in Angriff ge-
nommen worden waren, und mit ungefähr 
19.000 Paragraphen eine der umfangreichsten 
Kodifikationen der Neuzeit.19 

III. Motive und Interessen im 
Machtspruchdiskurs 
Betrachtet man die eben dargestellte Ereignisge-
schichte, so drängt sich der Verdacht auf, dass 

                        
16 CONRAD, Rechtsstaatliche Bestrebungen 25. 
17 FINKENAUER, Allgemeines Gesetzbuch 101. 
18 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
(Berlin), I. Hauptabteilung, Repositur 84, Abt. XVI, 
Nr. 7, Bd. 88, fol. 193r. 
19 SCHWENNICKE, Tradition 456. 

sich Friedrich Wilhelm II. einer öffentlichen 
Festschreibung eines Machtspruchverbots wi-
dersetzt hat, die von seinem Vorgänger ge-
wünscht oder zumindest geduldet worden war. 
Allerdings erweist ein Blick auf die Motive der 
beiden Könige und anderer Beteiligter, dass 
insoweit ein stärker differenzierter Blick auf den 
Diskurs um die Machtspruchregelung erforder-
lich ist. 

1. Friedrich II. 

Friedrichs Machtspruchverzichte, die er in sei-
nem Politischen Testament von 1752 – aber auch 
in demjenigen von 176820 sowie gegenüber der 
Öffentlichkeit21 – erklärte, waren zu ihrer Zeit 
keineswegs selbstverständlich.22 So war die kö-
nigliche Rechtsprechung Mitte des 18. Jahr-
hunderts durchaus noch üblich,23 wenngleich 
auch nicht mehr unumstritten.24 Montesquieu 
war es gewesen, der mit seinem „Esprit des lois“ 
von 1748 die Auffassung von der Unzulässigkeit 
königlicher Machtsprüche vertrat.25 Friedrich II. 
rekurrierte zur Begründung seines Macht-
spruchverzichts darauf, dass der Herrscher be-
reits aufgrund seiner beschränkten zeitlichen 
Kapazitäten nicht in der Lage sei, höchstpersön-
lich Recht zu sprechen.26 Allerdings sah sich der 
König durch die von ihm erklärten Macht-
spruchverzichte keineswegs dazu veranlasst, die 
Justiz bei ihrer Arbeit unkontrolliert zu lassen.27 
So betonte er etwa die Notwendigkeit, das Ver-
halten der unteren Gerichtsbehörden regelmäßig 
durch Kommissare des Obersten Gerichtshofs 

                        
20 Friedrich II., Politisches Testament von 1768, 465. 
21 Antwort Friedrichs des Großen vom 2. 12. 1774 
gegenüber einem Supplikanten, in: KIRCHEISEN, An-
sprache 415. 
22 HEINRICH, Friedrich II. 256. 
23 NEUFELD, Justizreform 14f. 
24 Vgl. SCHWENNICKE, Entstehung 148f. 
25 BORNHAK, Rechtsgeschichte 252f.; vgl. MON-

TESQUIEU, Vom Geist der Gesetze 216f. 
26 Friedrich II., Politisches Testament von 1768, 257. 
27 OGRIS, Friedrich der Große 81. 
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überprüfen zu lassen.28 Zudem sollte den ein-
zelnen Prozessparteien weiterhin unbenommen 
bleiben, sich mit Beschwerden an den König zu 
wenden.29 Bereits hierdurch deutet sich Fried-
richs Tendenz an, die durch den Machtspruch-
verzicht selbst auferlegte Bindung gegebenen-
falls zu überschreiten.30 Sollte die Beschwerde 
einer Prozesspartei nämlich nicht nur Anlass zur 
Gesetzesänderung für zukünftige analoge 
Rechtsfälle sein, sondern dem Beschwerdeführer 
zugleich unmittelbare Abhilfe verschaffen, so 
implizierte dies die Möglichkeit eines Macht-
spruchs.31 Und tatsächlich lassen sich in Fried-
richs Regierungszeit Beispiele finden, in denen 
er persönlich in Gerichtsverfahren intervenierte. 
Zu nennen ist etwa sein Verhalten im sogenann-
ten Müller-Arnold-Prozess im Jahre 1779, in 
dem Friedrich von der Justiz verlangte, zuguns-
ten des genannten Müllers ein Urteil abzuän-
dern. Da sich die Justiz nicht bereit zeigte, die-
sem Willen zu entsprechen, ordnete der Mo-
narch unter anderem die Amtsenthebung und 
Inhaftierung mehrerer hoher Richter an.32 Zwar 
wird in der Forschung zum Teil darauf hinge-
wiesen, der König habe hier letztlich keinen 
Machtspruch erklärt, sondern lediglich die straf-
rechtliche Entscheidung gegen die beteiligten 
Richter verschärft,33 doch kann nicht zweifelhaft 
sein, dass Friedrich in diesem Prozess auf die 
Zivilrechtsprechung Einfluss zu nehmen such-
te.34 Von einem Schweigen des Königs im Ge-
richt, wie er es in seinem Politischen Testament 
von 1752 angekündigt hatte, konnte somit keine 
Rede sein. 

                        
28 Friedrich II., Politisches Testament von 1752, 257; 
ders., Politisches Testament von 1768, 465. 
29 Friedrich II., Politisches Testament von 1752, 329. 
30 SCHWENNICKE, Entstehung 157. 
31 Vgl. KUHLI, Svarez 207. 
32 HATTENHAUER, ALR 4. 
33 Vgl. SCHWENNICKE, Entstehung 162. 
34 Vgl. HEINRICH, Friedrich II. 256; KUNISCH, Friedrich 
der Große 298. 

Friedrich hatte in den Müller-Arnold-Prozess 
eingegriffen, weil er verhindern wollte, dass 
dem genannten Müller Unrecht geschieht.35 
Bindungen, denen sich der Herrscher unterwarf, 
standen stets unter dem Vorbehalt, dass eine 
Einhaltung dieser Bindung nicht zu einem unge-
rechten Ergebnis führen dürfe. Ein solcher Vor-
behalt wird besonders deutlich, wenn man den 
Kontext betrachtet, in dem der Machtspruchver-
zicht im Politischen Testament von 1752 erklärt 
wurde. Dort heißt es nämlich: 

„Selbst Recht zu sprechen, ist ein Dienst, mit 
dem sich kein Herrscher belasten kann […]. Die 
zahllosen Einzelheiten eines jeden Falles wür-
den die Zeit aufzehren, die er vornehmlich den 
anderen Geschäften der Regierung zuwenden 
muß. […] Ich habe mich entschlossen, niemals in 
den Ablauf der Gerichtsverfahren einzugreifen: 
in den Gerichten sollen die Gesetze sprechen 
und der Herrscher hat zu schweigen“.36 

Mit dieser Begründung verweist Friedrich da-
rauf, dass die zeitliche Kapazität eines Herr-
schers nicht ausreicht, um höchstpersönlich 
Recht zu sprechen. Was der Sache nach durch-
aus richtig ist, lässt andererseits Raum für Aus-
nahmen. Denn wenn Friedrich hier auf die Un-
möglichkeit höchstpersönlicher Rechtsprechung 
in der Gesamtheit aller Rechtsstreitigkeiten re-
kurrierte, so schloss diese Aussage nicht aus, 
dass es dem Herrscher durchaus möglich war, 
im Einzelfall in eigener Person Recht zu spre-
chen. Der Grund, den Friedrich hier für seinen 
Machtspruchverzicht darlegt, weist damit zu-
gleich auf die faktischen Grenzen der Bin-
dungswirkung hin.37 

Diese Aspekte dürften auch Friedrichs Ansicht 
zur öffentlichen Festschreibung einer Macht-

                        
35 Dass die Behauptungen Arnolds – wie sich erst 
später herausstellen sollte – nicht in allen Punkten der 
Wahrheit entsprachen, wusste der König offensicht-
lich nicht (vgl. KUHLI, Svarez 125). 
36 Friedrich II., Politisches Testament von 1752, 257. 
37 Vgl. KUHLI, Svarez 205f. 
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spruchregelung in der preußischen Kodifikation 
beeinflusst haben. Friedrich, der in seiner 
Selbstwahrnehmung davon ausging, stets richtig 
zu regieren, bedurfte aus seiner Sicht keinerlei 
Schranken. Allerdings muss hier auch seine 
Einstellung gegenüber anderen Herrschern be-
rücksichtigt werden. Mochte er im Hinblick auf 
seine Person von der Überzeugung durchdrun-
gen gewesen sein, dass er eine Politik aus Staats-
räson und zum Wohle der Untertanen verfolgte, 
so konnte er hinsichtlich anderer Monarchen 
nicht die gleiche Gewissheit besitzen. Diese 
Skepsis betraf sowohl zeitgenössische Herrscher 
anderer europäischer Staaten, an denen Fried-
rich fast nie mit Kritik sparte,38 als auch seinen 
Nachfolger auf dem preußischen Thron, Fried-
rich Wilhelm II. Gerade im Hinblick auf dessen 
Person dürfte die öffentliche Festschreibung von 
Herrscherpflichten, wie sie Carmers Arbeitsstab 
beabsichtigte, aus der Perspektive Friedrichs II. 
durchaus sinnvoll erschienen sein. 

Allerdings konnten Verstöße gegen öffentlich 
festgeschriebene Herrscherpflichten aus Fried-
richs Sicht auch in Bezug auf seine Nachfolger 
nicht sanktioniert werden. Das Herrschaftskon-
zept des Preußenkönigs sah keinerlei Instanzen 
vor, die einen Verstoß des Monarchen gegen 
seine naturrechtlichen Pflichten festzustellen 
oder zu sanktionieren befugt gewesen wären. 
Einzig der Urteilsspruch der Nachwelt findet bei 
ihm an verschiedenen Stellen seiner Werke als 
sanktionierende Instanz Erwähnung.39 Darüber 
hinaus gab es allerdings für Friedrich keinen 
irdischen Richter über seine Taten. Insbesondere 
fehlt es in seinem Herrschaftsverständnis an der 
Zulassung eines Widerstandsrechts der Unter-
tanen gegen den Monarchen.40 Entscheidungs-
instanz hinsichtlich der Frage der Einhaltung 
naturrechtlicher Herrscherpflichten blieb damit 

                        
38 Friedrich II., Politisches Testament von 1752, 451. 
39 Friedrich II., Geschichte meiner Zeit 83; DERS., An-
timachiavell 486. 
40 Vgl. GOOCH, Frederick the Great 273. 

allein der König selbst. Vor diesem Hintergrund 
ist im Folgenden nochmals der Blick auf die 
Machtspruchregelung nach § 6 der Einleitung 
des Allgemeinen Gesetzbuchs zu richten. 

2. Die Machtspruchregelung  
im Allgemeinen Gesetzbuch 

Es spricht einiges dafür, dass die Machtspruch-
regelung des Allgemeinen Gesetzbuchs im Ein-
klang mit den Ansichten Friedrichs des Großen 
stand. Wenn es in § 6 heißt, dass Machtsprüche 
in bestimmten Fällen „weder Rechte noch Ver-
bindlichkeiten“ bewirken, richtete sich dies 
zwar in programmatischer Weise gegen Eingrif-
fe des Herrschers in laufende Rechtsstreitigkei-
ten. Allerdings kann darin nicht bereits ein sank-
tionierbares Machtspruchverbot gesehen wer-
den.41 Um dies zu verdeutlichen, sei an dieser 
Stelle auf einige Reflexionen verwiesen, die Carl 
Gottlieb Svarez – der Hauptmitarbeiter in Car-
mers Arbeitsstab – entwickelt hat. In einer Vor-
lesung, die Svarez dem preußischen Kronprin-
zen und späteren König Friedrich Wilhelm III. 
gehalten hat, erklärte jener zum Verhältnis des 
Herrschers zur Justiz: 

„Machtsprüche wirken weder Rechte noch Ver-
bindlichkeiten. Es kann also weder irgendein 
Minister noch der Souverän selbst Machtsprü-
che tun.“42 

Zur Begründung dieser Rechtsfolge bezieht sich 
Carmers Mitarbeiter auf das Erfordernis, die 
Freiheit der preußischen Untertanen zu wahren. 
Die unmittelbare Ausübung richterlicher Tätig-
keit durch den Regenten sei gefährlich, da man 
von ihm weder fordern noch erwarten könne, 
dass ihm alle einzelnen Rechtsnormen seines 
Landes bekannt seien. Darüber hinaus weist 
Svarez darauf hin, dass die Einmischung des 
Landesherrn in Angelegenheiten der Zivil-
rechtspflege dazu führe, dass er sich nur noch in 

                        
41 SCHWENNICKE, Entstehung 137f. 
42 SVAREZ, Kronprinzenvorträge 236. 



Wann muss der Herrscher schweigen? 461

vermindertem Maße anderen Regierungsge-
schäften widmen könne.43 

Klingen diese Ausführungen danach, als bewir-
ke ein Machtspruch keine Rechtsfolge, so trügt 
dieser Schein jedoch. Im Gegenteil betonte Sva-
rez in Übereinstimmung mit Friedrich II., dass 
dem jeweiligen Richter oder der jeweiligen Pro-
zesspartei das Recht versagt sein solle, einem 
königlichen Machtspruch Widerstand zu leis-
ten.44 Die unbedingte Gehorsamspflicht leitet 
Svarez aus dem bürgerlichen Vertrag her, in 
welchem er die Grundlage des preußischen 
Staatswesens sieht. Danach komme allein der 
gesetzgebenden Macht die Befugnis zu, die Fra-
ge der Zweckmäßigkeit und Geltung eines Ge-
setzes zu beurteilen. Der Untertan soll hingegen 
nicht befugt sein, seine subjektive Überzeugung 
von der Unverbindlichkeit einer staatlichen 
Rechtsnorm in einer Verweigerung des Gehor-
sams auszudrücken. Was er allerdings dürfe, sei 
die Bildung und öffentliche Kundgabe seiner 
Überzeugung, solange hieraus keine Gefahr für 
die innere Ruhe und Ordnung des Staates resul-
tiere.45 Im Falle eines ergangenen Machtspruchs 
blieb den Gerichten hiernach einzig die Mög-
lichkeit, mittels einer Gegenvorstellung beim 
Herrscher die Aufhebung des Machtspruchs 
anzuregen. Kam der Monarch dieser Anregung 
nicht nach, behielt der Machtspruch Verbind-
lichkeit.46 In diesem Fall war die betroffene Pro-
zesspartei faktisch darauf verwiesen, den Wech-
sel auf dem preußischen Thron abzuwarten und 
beim jeweiligen Nachfolger des Königs die Auf-
hebung des Machtspruchs zu begehren.47 

                        
43 Ebd. 36, 590. 
44 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
(Berlin), I. Hauptabteilung, Repositur 84, Abt. XVI, 
Nr. 7, Bd. 9, fol. 168r. 
45 SVAREZ, Kronprinzenvorträge 219, 586f. 
46 STÖLZEL, Svarez 309–311. 
47 Svarez, extractus monitorum (Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz [Berlin], I. Hauptabteilung, 
Repositur 84, Abt. XVI, Nr. 7, Bd. 72, fol. 20r). 

Überträgt man diese Sichtweise auf § 6 der Ein-
leitung des Allgemeinen Gesetzbuchs, so lässt 
sich Folgendes festhalten: Unmittelbare Adres-
saten dieser Regelung waren weder der König 
noch die Gerichte.48 Die Zielrichtung dieser Be-
stimmung scheint eher gewesen zu sein, den 
Parteien eines Prozesses im Vorhinein von der 
Absendung einer Supplik an den Herrscher 
abzuraten. Der Machtspruch war unerwünscht, 
aber letztlich nicht unerlaubt.49 Am ehesten 
dürfte es das Wesen des § 6 treffen, wenn man 
diese Bestimmung als Publikation eines vom 
Herrscher erklärten Machtspruchverzichts an-
sieht.50 So gesehen hält sich die Regelung auch 
durchaus in der Reichweite dessen, was Fried-
rich II. bereits in seinen Politischen Testamenten 
hatte verlautbaren lassen. 

Die Einhaltung von § 6 konnte in jedem Fall nur 
durch den Herrscher selbst festgestellt werden, 
da das Allgemeine Gesetzbuch keine externe 
Institution vorsah, die unabhängig vom König 
zu einer derartigen Kontrolle befugt gewesen 
wäre. Solange sich der Monarch zur Frage der 
Wirksamkeit nicht äußerte, lag jedem von ihm 
erlassenen Hoheitsakt die Vermutung inne, dass 
der Herrscher die entsprechende Bestimmung 
als wirksam verstanden wissen wollte. Noch 
war der Wille des Königs einziger Geltungs-
grund des Rechts; die Befugnis des Herrschers 
zum Erlass von Gesetzen konnte auch nicht 
durch eine Kodifikation unterbunden werden.51 
Juristische Bindungen, denen der Herrscher 
unterworfen war, vermochten sich im Zeitalter 
der absoluten – auch der aufgeklärt-absoluten – 
Monarchie nicht zu entwickeln. Sie sollten sich 
erst im Rahmen der konstitutionellen Monar-
chien durchsetzen. 

Wenn sich die Machtspruchregelung des Allge-
meinen Gesetzbuchs entsprechend dem eben 

                        
48 Vgl. KRAUSE, Überforderung 189. 
49 FINKENAUER, Allgemeines Gesetzbuch 108. 
50 Vgl. KUHLI, Svarez 221. 
51 HATTENHAUER, ALR 17. 
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Gesagten nahtlos in das überkommene preußi-
sche Normsystem einfügte, stellt sich die Frage, 
warum diese Bestimmung gleichwohl aus dem 
Allgemeinen Gesetzbuch gestrichen wurde. Dies 
lenkt den Blick auf die von Friedrich Wilhelm II. 
angeordnete Schlussrevision. 

3. Friedrich Wilhelm II. 

Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass § 6 
kein rechtlich durchsetzbares Machtspruchver-
bot darstellte, mag die unter Friedrich Wil-
helm II. vorgenommene Streichung dieser Rege-
lung zunächst befremdlich wirken. Allerdings 
ließe eine solche Sichtweise die Perspektive der 
potenziellen preußischen Untertanenschaft un-
berücksichtigt. Es bestand nämlich bei § 6 
durchaus die Möglichkeit, dass diese Regelung 
über ihren tatsächlichen Anwendungsbereich 
hinausgehend von dritter Seite allzu extensiv 
ausgelegt oder gar missinterpretiert wird. Indem 
diese Regelung nämlich als Konsequenz die 
Unverbindlichkeit normierte, konnte sie unter 
Umständen dahingehend missverstanden wer-
den, dass sie die Untertanen bzw. die Justiz im 
Einzelfall zur Verweigerung des Gehorsams 
berechtigte, wenn ein Machtspruch erging.52 Aus 
der Perspektive des preußischen Königs musste 
eine solche Möglichkeit als Gefahr erscheinen. 

Begünstigt werden musste die Skepsis des Kö-
nigs dadurch, dass in der Öffentlichkeit Stim-
men laut wurden, die in kritischer Weise die 
Frage aufwarfen, wie die Machtspruchregelung 
der preußischen Kodifikation zu verstehen sei. 
So legte etwa der bayerische Beamte Johann 
Georg Schlosser – ein Schwager Goethes – den 
Finger in die Wunde, als er in einer 1789 veröf-
fentlichten Abhandlung fragte, ob die Macht-
spruchregelung des Allgemeinen Gesetzbuchs 
den Richter und die einzelne Prozesspartei im 
Falle eines Verstoßes des Herrschers zum Wi-

                        
52 Vgl. KRAUSE, Überforderung 132. 

derstand berechtige.53 Zwar ist diese Frage nach 
dem oben Gesagten in objektiver Hinsicht zu 
verneinen, doch konnte in dem Zeitpunkt, als 
über die Schlussrevision debattiert wurde, nicht 
ausgeschlossen werden, dass ebenso wie Schlos-
ser auch ein preußischer Richter über den An-
wendungsbereich von § 6 im Unklaren sein 
würde.54 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
auch eine öffentliche Ansprache des Direktors 
des Berliner Kammergerichts Friedrich Leopold 
von Kircheisen aus dem März 1792. In dieser 
Rede kam Kircheisen unter anderem auf Macht-
sprüche zu sprechen, die er als Herrschaftsin-
strument ablehnte. Seine Ausführungen dürften 
durchaus geeignet gewesen sein, den Argwohn 
Friedrich Wilhelms II. im Hinblick auf die neue 
Kodifikation stärker werden zu lassen. Dies gilt 
vor allem deshalb, weil sich der Kammerge-
richtsdirektor in seiner Ablehnung königlicher 
Machtsprüche nicht nur auf die bereits bei 
Friedrich dem Großen zu findenden Zweckmä-
ßigkeitserwägungen stützte, wonach ein Mo-
narch die Aufgabe der höchstpersönlichen 
Rechtsprechung aus tatsächlichen Gründen 
nicht bewältigen könne. Vielmehr rekurrierte 
Kircheisen ausdrücklich auch auf das Gewalten-
teilungspostulat in Montesquieus Werk „L’Esprit 
des lois“.55 

Es dürften Beispiele wie die von Schlosser und 
Kircheisen gewesen sein, die die Besorgnis des 
Königs verstärkt haben, mit dem Allgemeinen 
Gesetzbuch eine Kodifikation in Kraft zu setzen, 
die mit § 6 auf den ersten Anschein ein Wider-
standsrecht der preußischen Untertanenschaft 
gegen königliche Herrschaftsakte normierte. 
Friedrich Wilhelm II. konnte und wollte eine 
derartige Unsicherheit in der preußischen 

                        
53 SCHLOSSER, Briefe 175. 
54 Vgl. KUHLI, Svarez 243. 
55 KIRCHEISEN, Ansprache 411f.; vgl. MONTESQUIEU, 
Vom Geist der Gesetze 216f. 
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Rechtslage nicht dulden.56 So gesehen spricht 
vieles dafür, dass der Grund für die Schlussrevi-
sion nicht in dem tatsächlichen Inhalt des § 6 
lag, sondern vielmehr darin, wie diese Bestim-
mung unter Umständen von Dritten verstanden 
werden konnte.57 

Nach alledem könnte man die Auffassung ver-
treten, dass die in der Schlussrevision angeord-
nete Streichung von § 6 keinerlei Konsequenzen 
besaß. Doch ließe eine solche Sichtweise unbe-
rücksichtigt, dass der Kodifikation neben der 
rechtlichen auch eine starke politische Bedeu-
tung beigemessen werden muss. Wäre § 6 nicht 
der Streichung zum Opfer gefallen, so hätte die 
preußische Kodifikation in öffentlich zugängli-
cher Weise die Selbstdisziplinierung der monar-
chischen Gewalt dokumentiert. Was Carmer 
und seinen Mitarbeitern nach alledem blieb, war 
die Hoffnung, den Herrscher auch jenseits von 
§ 6 auf den Weg des Naturrechts zu führen. 

                        
56 Da eine solche Gefahr nur von Bestimmungen aus-
zugehen schien, die sich an herausragender Stelle im 
Allgemeinen Gesetzbuch – nämlich in dessen Einlei-
tung – befanden, sah man davon ab, inhaltlich ähnli-
che Regelungen zu streichen, die in der Kodifikation 
an weniger exponierter Stelle zu finden waren. So 
kam es, dass der Machtspruchverzicht nach § 6 der 
Einleitung des Allgemeinen Gesetzbuchs getilgt wur-
de, während mit § 10 des 13. Titels des 2. Teils eine 
Bestimmung in der Kodifikation erhalten blieb, die 
festlegte, dass die Begnadigung eines Straftäters 
durch den König nicht dazu führen dürfe, dass das 
Opfer der Straftat seines Anspruchs auf privatrechtli-
che Entschädigung verlustig geht. Offensichtlich 
wurde hier die Gefahr einer Gehorsamsverweigerung 
durch die Justiz gegenüber dem Herrscher als weni-
ger groß eingeschätzt, als es bei § 6 der Einleitung des 
Allgemeinen Gesetzbuchs der Fall war (vgl. KUHLI, 
Svarez 245). 
57 Vgl. KRAUSE, Überforderung 132. 
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